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Unterschleißheim, 21. August 2015
Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 3. Juli 2015 ist das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/49/EU desEuropäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensi-cherungssysteme (kurz DGSD-Umsetzungsgesetz) in Kraft getreten und mit ihmdie Änderung des § 23a KWG, durch den Kreditinstitute zu erhöhten Informati-onspflichten über den bestehenden Einlagensicherungsschutz gegenüber ihrenKunden verpflichtet werden.
Anbei übersenden wir Ihnen daher eine Kurzinformation der Entschädigungsein-richtung deutscher Banken GmbH (EdB) zum bestehenden Einlagensicherungs-schutz, an welche die Baader Bank Aktiengesellschaft angeschlossen ist, sowieden Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz. Bitte beachten Sie, dassdie Baader Bank Aktiengesellschaft zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensiche-rung auch noch dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscherBanken (BdB) angehört.
Durch die gesetzliche Einlagensicherung der EdB sind Ihre Einlagen bei derBaader Bank AG bis zu einer Höhe von 100.000 Euro geschützt. Zudem sindIhre Einlagen aufgrund der Zugehörigkeit der Baader Bank AG zum BdB über dieSicherungsgrenze von 100.000 Euro hinaus wie folgt geschützt:

• Bis zum 31. Dezember 2019 beträgt die Sicherungsgrenze je Kunde 20%,
• bis zum 31. Dezember 2024 15% und
• ab dem 1. Januar 2025 8,75%

des für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank.Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert werden,
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gelten, unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuenSicherungsgrenzen ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen biszur Fälligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin.
Nicht geschützt sind Verbindlichkeiten, über die die Bank Inhaberpapiere ausge-stellt hat, wie z.B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate,sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Nähere Informationen zur jeweiligen Sicherungsgrenze können Sie im Internetunter www.bankenverband.de/einlagensicherung abfragen.
Wir bitten Sie, die Informationen sorgfältig zu lesen und den Erhalt des Infor-mationsbogens elektronisch zu bestätigen. Ihre Empfangsbestätigung wirdelektronisch durch Name und Zeitstempel auf dem Informationsbogen vermerkt.Im Anschluss daran wird dieser im Rahmen des Konto- und Depoteröffnungspro-zesses per E-Mail zurück an die Bank gesendet.
Baader Bank Aktiengesellschaft
Kundenservice
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim

Mit freundlichen GrüßenBaader Bank AG
Baader Bank AktiengesellschaftKundenservice
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AUSFERTIGUNG FÜR DEN KUNDEN

Interne Angaben der Bank Name des/der Kunden/Einleger(s):

Ort/Datum:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3des Kreditwesengesetzes über die gesetzliche Einlagensicherung.
Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut-scher Banken geschützt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet und folgender Adresse:www.bankenverband.de/einlagensicherung.
INFORMATIONSBOGEN FÜR DEN EINLEGER

Einlagen bei der Baader Bank Aktiengesell-schaft sind geschützt durch: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (1)

Sicherungsobergrenze: 100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut. (2)
Falls Sie mehrere Einlagen bei demselbenKreditinstitut haben: Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 Euro.

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit eineroder mehreren anderen Personen haben: Die Obergrenze von 100.000 Euro gilt für jeden einzelnen Einleger.(3)
Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditin-stituts: 20 Arbeitstage bis zum 31. Mai 2016 bzw.7 Arbeitstage ab dem 1. Juni 2016
Währung der Erstattung: Euro
Kontaktdaten: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbHBurgstraße 2810178 BerlinDeutschland

Postanschrift: Postfach 11 04 4810834 Berlin Deutschland
Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960E-Mail: info@edb-banken.de

Weitere Informationen: www.edb-banken.de
Empfangsbestätigung durch den/die
Einleger (Unterschrift):

Bitte beachten Sie die Fußnoten-Erläuterungen auf der folgenden Seite.
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Zusätzliche Informationen / Fußnoten:

(1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungs-system gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 EURerstattet.
(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkom-men kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssummebeträgt maximal 100.000 EUR pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselbenKreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 EUR auf einem Sparkontound 20.000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 EUR erstattet.
(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR für jeden Einleger. Einlagen auf einem Konto, überdas zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder einesähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Ober-grenze von 100.000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 Euro hinaus ge-sichert. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher BankenGmbH unter www.edb-banken.de.
(4) ErstattungDas zuständige Einlagensicherungssystem ist die
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbHBurgstraße 2810178 BerlinDeutschland
PostanschriftPostfach 11 04 4810834 BerlinDeutschland
Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960E-Mail: info@edb-banken.de
Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 EUR) spätestens innerhalb von 20 Arbeitstagen bis zum 31. Mai 2016 bzw.7 Arbeitstagen ab dem 1. Juni 2016 erstatten.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kon-takt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen seinkann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbHunter www.edb-banken.de.
Weitere wichtige Informationen

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für
bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mit-
geteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder
nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
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